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Storchstellung
und Nofenflattern

Das Wort <Promille> ist von einem
Humoristen als Sitzgelegenheit für
Automobilisten) definiert worden.
Ab 0,8 Promille aufwärts und
besonders bei Rückfälligkeit trifft die
Deutung zu. Voraussetzung ist
natürlich, daß der <Blaublütige> mit
Schnaps, Wein, Bier oder Most im
Kreislauf tatsächlich erwischt wird.
Sogenannte Glückspilze bringen es

nach wie vor fertig, mit fünf
Litern Bier im Magen und bloß drei
Litern Benzin im Tank ungestört
auf allen vier Rädern und die letzten
paar Meter von der Auto- bis zur
Wohnungstür dann noch sozusagen
auf allen Vieren gut heimzukommen.

Es steht zu vermuten, daß
zum Beispiel auf den Zürcher Straßen

bedeutend mehr Platz wäre,
wenn alle Blaufahrer geschnappt
und um ihren Führerschein erleichtert

würden.
Klar, die Polizei hat sogar in
krawallfreien Zeiten noch anderes zu
tun, als den Automobilisten auf den
Alkoholzahn zu fühlen und
beispielsweise gegen Mitternacht vor
jeder Wirtshaustür einen amtlichen
Prüfer aufzustellen. Es gibt ohnehin

bedeutend mehr Restauranttüren

als Polizeimänner, und häufig

müssen Stichproben ausreichen,
wenn man Autofahrer mit einem
<Stich> aufstöbern will.
Die Probe an sich ist nicht weiter
schwierig. Da gibt es zum Beispiel
die Blutprobe, in dessen Verlauf
der Angezapfte einen Bruchteil dessen

verliert, was er zu sich genommen

hat. Und den Ballontest, den
der eine und andere durchzustehen
hat, nachdem er im Stimmungslokal

schon beim Ballonwettblasen
(mit Preisen für Teilnehmer mit
besonders kräftiger Puste) brilliert
hat.
Die Polizei kennt noch andere
Methoden. Das heißt, sie kennt sie

nicht nur, sondern wendet sie auch
an. Da ist zum Beispiel die freundliche

Aufforderung, ein Bein
hochzuheben und auf dem andern eine

Minute lang stillzustehen wie ein
Storch. Als ich ein Knirps war,
gehörte das zu den Gesellschaftsspielen.

Mittlerweile ist eine ernste
Sache daraus geworden. Besonders
ernst etwa dann, wenn man während

der Storchprobe das
Gleichgewicht verliert. Oder wenn man
keine Lust hat, das tückische Spiel
mitzumachen. Ungefähr so wie
jener Angestellte der stadtzürcherischen

Verwaltung, der kurz vor
Mitternacht auf kantonalzürcheri-
schem Gebiet in eine Verkehrskontrolle

geriet, angeblich milde nach
Vergorenem oder Gebranntem roch,
von einem Polizisten zum
Beinhochheben aufgefordert wurde, aber
dezidiert erklärte, er sei nicht für
Turnübungen zu haben. Als Wider-
börstler wurde er in die Polizeikaserne

verbracht, wo ein Atem-
lufttest bewies: Der Mann war
nüchtern. Und weil er angeblich
die Untersuchung an Ort und Stelle
erschwert sowie während des Transportes

mit Ausdrücken wie
«Gestapo-Methoden» offenbar etwas
großzügig umgegangen war, reichte
es doch zu einer Buße mit einem
Bußenbetrag, mit dem man sich
durchaus einige Schwipschen an-
kneipen könnte.
Wodurch unterscheidet sich die

sogenannte Standprobe erhobenen
Beins von einer Herrenhose? Unter
anderem dadurch: Sie ist unzweckmäßig.

Was aber hat sie mit einer
normalen Herrenhose gemeinsam
Dieses: Sie ist einfältig. Es ist durchaus

möglich, daß sogar die Zürcher
Polizei dies eines Tages einsehen
wird. Aber das kann noch eine
Weile dauern.
Sie hat nämlich noch einen andern
Geschicklichkeitstrick am Lager,
mit dessen Hilfe sie gelegentlich
herauszufinden versucht, ob sich
einer sozusagen als Feuerwehrmann
gefühlt und vor lauter Eifer beim
<Brandlöschen> des Guten eine Spur
zu viel getan habe. Ein Zürcher
Restaurateur hat ungefähr Folgendes
erlebt :

Er sieht sich abends in andern
Restaurationsbetrieben um, bei
Kollegen also, die zum Teil natürlich
auch Berufskonkurrenten sind. Da
und dort steckt er bloß die Nase
ins Lokal, stellt fest, daß mehr oder

Der Housi seid zur Dorothée:
Jetz han i gnueg vo Iis u Schnee.

Da seid äs numen oh herjee
De wei mer doch a Thunersee!

Der Verkehrsverband Thunersee,
Thun, vermittelt preisgünstige
Vorsaison-Arrangements

darf ich Sie gleich warnen unter eine andere als unter die
Motorhaube kommt bei mir keine Frau »

weniger Betrieb herrscht als bei
ihm, und geht ein Haus weiter.
Nach Mitternacht verläßt er ein
nettes Etablissement, zieht den
Schlüsselbund aus der Tasche, strebt
seinem Auto zu.
Da treten zwei Mann uniformiert
näher. Ob er, fragt der eine, es für
ratsam halte, mit dem Auto
heimzufahren.

«Warum denn nicht?» wundert sich
der Zürcher Restaurateur. «Ich habe

mich zwar da und dort umgesehen,

aber nur ein Minimum an
Alkohol getrunken.»
Der Polizeimann ist nicht zufrieden.

Er bittet um die Standprobe,
System <Hoch das Bein!> und
einbeinig stehen mit geschlossenen
Augen.

Die Sache klappt nur leidlich. Der
Polizeimann ist noch nicht ganz
überzeugt. «Ich möchte gern», sagt
er, «noch einen zweiten Test mit
Ihnen machen.»

Der Restaurateur ist gut aufgelegt,
entsprechend zugänglich und
einverstanden. Der Uniformierte zieht
eine Zwanzigernote aus der Tasche,
hält sie an einer Ecke mit Daumen
und Zeigefinger fest, so daß sie
zwischen ihm und dem Restaurateur

der Länge nach in der Luft
hängt.
«So», fährt er fort und erklärt dem
Gutgelaunten, was er weiter zu tun
hat. Nämlich: Eine Hand so
auszustrecken, daß sich der Daumen
auf der einen, das restliche
Fingerquartett auf der andern Seite der
Zwanzigernote befindet, bereit zum
Zupacken wie eine Beißzange. Er,
der Polizeimann, wird nun ganz
plötzlich die Note loslassen, und
der Getestete hat dann blitzschnell
zu reagieren, die Hand zu schließen

und dadurch zu verhindern,
daß der Geldschein zu Boden fällt.
Dem Restaurateur ist das Spielchen
neu, und er ist überzeugt, daß er
die Probe glänzend bestehen werde.
Also denn, meine Herren: Auf die
Plätze! Der Polizeimann ist bereit
mit der Banknote, der Restaurateur

mit seiner zuschnappbereiten
Hand. Eine Prise Spannung liegt
in der Luft, ungefähr so wie vor
dem Sprung eines Zirkuslöwen durch
den brennenden Ring.

Unversehens läßt der Polizeimann
die Zwanzigernote los. Der Restaurateur

schließt blitzschnell Daumen
und Zeigefinger aneinander, um
den Schein festzuhalten. Aber so
blitzschnell er auch reagiert haben

mag: Die Note flattert erdwärts,
ist seinem Griff entronnen.

«Also», sagt der Polizeimann, «Sie
sehen selber, daß Ihre Reaktion
ungenügend ist. Offenbar haben Sie
die Nase nicht nur in Restaurants
gesteckt, sondern auch in volle
Gläser.»

Der Restaurateur darf noch einmal

probieren, und wiederum geht's
schief. Allerdings stellt sich nachher

heraus: Er ist trotzdem nicht
betrunken. Und darf doch noch

heimfahren.
Daheim läßt ihm die Sache keine

Ruhe. Er trinkt zwei Tage lang
keinen Tropfen Alkohol. Dann
engagiert er seinen Sohn für ein
Experiment. Beziehungsweise als
Assistenten für die Durchführung des

Tricks mit der Zwanzigernote. So

unerhört alkoholfrei, nur mit

Fruchtsaft, Milch und Mineralwasser

innerlich angefeuchtet ist er seit

langem nicht gewesen.
Doch was verschlägt's? Des Mannes

Selbstbewußtsein beginnt sachte

abzubröckeln, nachdem ihm der

Zwanzigerlappen dreimal zwischen

den Fingern durchgeglitten und zu

Boden gefallen ist. Vielleicht, so

sinniert er mit einem Anflug von
<Man-müßte-nochmals- zwanzig-
seim-Melancholie, gehört er wirklich

schon zum alten Eisen und ist

einen Teil seiner Sinne und seiner

Reaktionsfähigkeit los.

«Weißt du was?» sagt er schließlich

zum 20jährigen Junior. «Jetzt

drehen wir den Spieß um. Ich halte

die Banknote fest, und du versuchst

sie beim Hinuntergleiten zu schnappen.»

Gesagt, getan. Daß der Restaurateur

seither wieder mit prallem
Selbstbewußtsein durch die Stadt

fährt und von den polizeilichen
Reaktionstricks einen feuchten
Kehricht hält, kommt einzig und allein

daher, daß sein junger, gesunder,

sportlicher, abstinenter und fige_

lanter Sohn beim Zwanzigernotentrick
ebenfalls versagt hat.
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